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Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)

vom 2. Januar 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 8. Januar 2025)

zum Thema:

Spandau: Grundschulen im Umfeld der Heerstraße 343

und Antwort vom 22. Januar 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Januar 2025)



Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD) 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21243 

vom 2. Januar 2025 

über Spandau: Grundschulen im Umfeld der Heerstraße 343 

_____________________________________________________________________ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

1. Welche Grundschule liegt im Einzugsbereich der Heerstraße 343 in 13593 Berlin? 

 

Zu 1.: Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) stellt für diese 

Fragestellung eine Umkreissuche zur Verfügung unter: 

https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche/ 

 

2. Wie viele Schüler lernen zurzeit an dieser Grundschule? (Bitte pro Jahrgang mit durchschnittlicher 

Klassenstärke auflisten.) 

 

3. Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Schülern mit nichtdeutscher Herkunftssprache? 

 

4. Wie hoch ist die Ausstattung mit pädagogischem Personal und Sozialarbeitern an dieser Grundschule? 

(Bitte auflisten nach genehmigten Stellen und tatsächlich zurzeit besetzten Stellen.) 

Zu 2. bis 4.: Die SenBJF stellt für diese Fragestellung das Schulverzeichnis zur Verfügung 

unter: 

https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/ 

 

Schulen verfügen über keinen eigenen Stellenplan, Stellen in der Schule können deshalb 

https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche/
https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/
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nicht ausgewiesen werden. Die Schule setzt keine Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter aus 

dem Bereich öffentliches Personal ein. 

 

5. Welche anderen Grundschulen kommen bei Überlastung der Grundschule im unmittelbaren 

Einzugsgebiet für Grundschulkinder mit der Adresse Heerstraße 343 noch in Frage? (Bitte die angefragten 

Daten der Fragen 2 bis 4 für diese weiteren Grundschulen auflisten.) 

 

Zu 5.: Die Zuordnung der Einschulungsbereiche obliegt dem bezirklichen Schulträger. 

Umliegend ist die Grundschule am Weinmeisterhorn (05G12) verortet. In Betracht kämen 

ggf. auch die Christian-Morgenstern-Grundschule (05G22), die Grundschule am 

Birkenhain (05G10), die Paul-Moor-Grundschule (05G21) und die  

Christoph-Földerich-Grundschule (05G05). 

 

 

Berlin, den 22. Januar 2025 

 

 

In Vertretung 

Christina Henke 

Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie 


